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Vo11 JOB e f W .(l S tl Cr. 

I. 

Im vorig,1 n Urfte l1abe11 wir aus einer Rrihe von Acten <ler i. ö. 

Hofkammer <las nach unsrrrn heutigrn Begrifft•n ziemlich grausame Vor• 
gehen drr Maler-Confratrrnität in Graz gegrn die unbefugten Ausiibrr 
der Maler- und Bildhauerkunst (Störer 1md Frötter) in Steiermark in 
den Jahren 1750-1754. veröffentlicht. Heute sind wir in der Lage, ilber 
einen ähnlichen Fall, tler sich schon 1G44, also kaum 25 Jahre nach 
der Grii11dung der Confratrrnifüt errignete, zn berichten.•) Da das Statnt 
dieser Confratrrnität, wrlrhes an 150 Jahre in Steiermark in Uebung 
bestand, bis heute weder im Original noch in Abschrift wieder anfgcfunden 
werden konnte, die betreffenden Acten aber wenigstens einen, und wie 

') Durch Herrn Professor Dr. Ritter v. Krones, welcher im Index der i. ö. Regierungs· 
Acton der k. k. Stattlrnltcrei den Gegenst.:1ul fand, freundlichst darauf aufmerksam 
gemacht. Siehe i. ö. Rcgiorungs-Actcu, November 1644, Nr. 5. 
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es scheint den strengsten Paragraphen desselbeu im Wortlaute enthalten, 
so dürfte die Mittheilung des Falles hier am Platze sein. 

Es l1andelt sich diesmal um einen sicheren David Leuttner 
(Leytner), welcher in Graz die Kunst der Malerei ausübte, ohne Mitglied 
der Confraternität zu sein. Auch ihn traf das Loos der Aufhebung durch 
den Wachtmeister des Stadtgerichtes, den die Confraternität kraft ihrer 
l'ridlcgien Leuttner an den Hal s gesetzt. In einer drei Bogen starken 
Eingabe an die Regierung klagt der beschädigte Künstler folgender• 
massen: "Wie vnbillich sie mir armen Mallcr auss pl1ur lauttern Neydt 
vnd IIaass alle meine Maller vnd Kh11nststukh, Contrafce, Farben vnd 
alle Instrumenta so zur Exercirung meiner Khunst, et per consequens 
zu meiner täglichen Nahrung, meines Weius, armen Khinder vnd Dienst
leydt vonnetten gewessen, de facto ohne alle Erkhcndtnuss hinwekh 
genornben, vnd so gar mein wenig habentes Schmalz vnd Spökh, zugleid1 
mir zu benemen tentirt, aber von der hiesigen VVachtnrnister, der diese 
grosse Vnbillichkheit nit hat ansehen mögen, widerumb abgetrieben 
worden". Er citirt nun wörtlich den ominösen Artikel 10 der Privilegien 
der Confraternität, welcher lautet: .Das kheinen ausslendischen Maller 
oder ßildthauer, so in Landt nicht wonhafft oder angesessen, zu arbeithen 
uit erlaubet ist, es sey dann das er sich in Landt heyslich niderricht, 
vnd werde von einer ersamen Bruederscbafft alhicr zu Gräz ordentlich 
aufgenomben. Da aber dergleichen Maller oder Bilthauer dariiber auf 
wahrer That betretten wurde, vnter wass Gerichts J urisdiction das beschehe, 
so soll die ersambe Bruederschafft disen Mallcr oder Bildthauer vnnd 
deren Gesellen Macht haben, deu Zeugwerk vnd Alles was, sie finden, zu 
nemen, dazue dan ein jedwederes Gericht oder Obrihheit vnserer ehr
lichen Bruederschafft vnweigerliche Gerichtshilf ernaigen sollen," 

Leuttner bel1auptet, dass der Artikel auf ihn keine Anwendung 
finde, denn er habe 5 fl, und die Einschreibegebühr von 1 Reichsthaler 
an die Confraternität gezahlt, und fährt fort: "Ich widersprech erstlich, 
dass ich ein auslendisclier Maller bin, dan ich länger in Landt gear
bcittet, als alle Maller, so dabier sein, vnd erstlich hab ich vill lange 
Jahr zu Tiardtberg, hernach aber zu Leoben gearbeittet; die Gegenteiligen 
haben mich selbst beredt und aufgeret, dass ich lezlich mein Heyssl 
zu Leoben verkbaufft vnd mich hiehero begeben, in Hoffnung mit welcher 
mich die Gegenteiligen inaniter gespeiset, für einen Stattmaister alhier 
aufgenomen zu werden. Als ich nun dass Meinige verlassen, haben sy 
mich mit 100 Taller albier trukhen, vnd ehenter für ein Maister alliier 
nit passiren lassen wollen da doch vntcr ihnen kheiner über 40 fl. bezalt, 
vnd sonst die gewisse vnd gewendliche Gebühr nit mehr als 18 fl. ist." 

Wir Ubergehen den übrigen langathmigen Theil der Eingabe und 
begnügen uns, die Sentenz der Regierung zu reproduciren, welche auf 
die Klageschrift Leuttners erfolgte; sie lautet: "Die Beclagten ( die Maler 
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vou Graz) sein dem Clager die abgenombene Stuckb vnd 1l'Iob·1· · cl 11en, so 
guett sie amalls gewest, wiederum zu restituiren schnlclig c11·e E . . .. . · , xpensen 
sem auss erl1obl'.rhen Vrsacl1en hiemit compensiert vud aufgehebt." 

D
0

arauf bm kommt m~n die Confraternität mit einer 12 Seiten 
langen Gegenklage an Se. MaJestät den Kaiser. David Leytner habe als 

,,~ter~r ur'.d Stimpler" "zuwider vnserer vralten vnd confirmierten 
l• r_eyhe1ten sich nnterstandeu, alhier hey der Statt Grätz ohne vnseren 
vV11le11 vnd Consens allerley Stuckh zu mahlen, vnd hin vntl wider zu
uerhkauffen, also haben wir tlenselben im Monat Febr vnd widerumb im 

~onath Marty wehrenden Jahrs durch ehrliche Männer, alss durch 
Simon Ecl1ter, Jörg Pa11mgarttner, Andree Tüetl, vnd etliche vnserc Mit
g~nossen beschickht vnd mit Fürweisung vnserer Privilegien ... (fo lgt 

w_1eder der § 10) abgemahnt" ..... ,,Weillen aber berirter Leithner 

d1:se vn sere andermalige Ermahnung nicht bat angenomben, sondern ain 
"cg alss der andern hin vnd witler gearbeittet, vnd noch darzue v n 8 

vnd vnsere Privilegia vnd Patenten auscrelacbt" h b . . "' ... , a en 
sie endlich den Wachtmeister einschreiten lassen. Im Weiteren nimmt 

die _Conf'raternität entschiedene Stellung gegen die erfiossene Sentenz der 
Re~1erung: "Wan der Leytner seinem Belieben nach in der Statt Grliz 
bleiben vnd arbeitten solte, so wllrden vn sere Privilegia und Freiheiten 

ganz u~d „gar cassiert und aufgehebt. Er würde anch ein Anfänger sein, 
dr\SS h111furr vnsere Brutlerscl1afft zn Grnndt geben muesste denn es 
wiirdc ain Jcdwedcrer pro sno libitn arbeithen vnd die Freyheiten' verachtn 

dadurch pro tertio auch die Policey anfgehebt. 40 alle Handtwercher vnd 
artistae wertlen bei ihren Freyheiten gescblizt wir aber muessen durch 
die Finger schaun, vnd vnsere confirmirte Privilegien schwinden sehen. 
5° wir mnessen in allen burgerlichen Mitleiden sein vnd die onera 
riuilia aussstehen, die Andern aber wollten gleich also' durchgehen, die 

commoda sambt vnss genuessen, die onera aber allein auf vnss legen. 

~ 0 . die_ ganz~ Vrsacb vnd völlige Intention dieser Freyheiten vnd Con
firmat1on, wie auch der aufgerichten Brnedcrschafft ist die dass der
gleichen Störer vnd Stirnpier, wie uer Gegentheil ist, durch' dieses Mit! 

a_ussgerottet werd~, vnd wir hefuegt sein solten, inhalt dess 10. Puncts 
sme strepitll indicii vnd langwierig I'rocessen die Pfenttung förzukheren." 

Ein _ueiliegendes Actenstück enthält den Bericht der i. ö. Regierung 
an den Ka1Ser, welcher, die beiden gegnerischen Argum1mte resumirend 
zu dem Schlussantrag gelangt, ,,dass die Supplicanten (die Confraternität) 
von der ansltchcnden Revision nur abgewiesen werden möchten", was 
denn anch ddo. 24. November 1G44 wirklich geschah. Und so ist der 

Störe'.· und Stimpler Lenttner nicht. "ausgerottet" worden, sondern wird 
zu semem Wohle und zum Aerger der Confraternität fortgefahren haben, 
Conterfee und unterschiedliche Stuck zu malen und zu verkaufen trotz der 

Privilegien und der Gehässigkeit seiner Collegen in Raffael. 
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II. 

Ueher das im Joanneum befindliche aus 6 Theilen 

u estehende Gemälde: ,,Der Leichenzug des J•;n:herzog 

Karl's II. in Graz." 
Dasselbe befand sic11 Anfangs unseres Jahrhunderts in Seckau, 

vcrscliwand daselbst in den drcissiger Jahren auf uncrlclärliche Weise, 
nnd soll von einem Schuhmaclier bei einer im Gasthause z11 Seckau 

ab«ehaltenen öffentlichen Licitation erstanden worden sein. Später tauchte 
es 0 bei einem AntiquitätenhändlPr in Wien auf, untl wurde von diesem 
durch die steicr. Landschaft um 135 fl. für d,\S Joanneum erworben. 

Es lag die Vermuthung nahe, dass dieses vom e~zher~ogliche~ Licht
kämmerer Daniel Hefncr angrfertigte Gemälde ernst 1m Besitze der 
Schatz- und Kunstkammer der k. k Burg sich befand; die nachstehenden 

Daten liefern vielleicht den Beweis dafür. 
Als nemlich am 11. Jänner 1756 der Burggraf Joh. Jos. Edler 

von Popp starb, wurde ein Inventar seiner Verlassenschaft verfasst.*) 

ln demselben findet sich unter Nr. 5 : ,,Erzherzog Carls Leichbegängnus 
auf einer langen halb Ellen hreitten Leinwath gemahlen (mit der Be
zeichnnng: befindet sich im Schatzgewölb)". Das ist al so zweifellos 
unser Gemälde• wie es in den Besitz der Burggrafen gelangte, klärt 

' . 
sich in folgender Weise auf. Die Kaiserin Marhl Theresia gab am 
18. October 1748 clen Auftrag, tlie Gegenstände tler Schatz-, Kunst- uncl 
Rüstkammer der k. l<. Burg in Graz nach Wien zu schicken, mit Aus
nahme "der in Kupfer und Majolika bestehenden alten Kuchelgeschirre, 

auch alten Gläser, Flaschen, welche Ihre Majestät dem Herrn für seine 
beim Einpacken und Anberschickung des ganzen Schatzes hauende Mlihe
waltunrr als ein Geschenknuss allergnädigst überlassen haben ,rnllen". 

"Es wurde nun al lerdings der gii.nze Schatz nicht übersendet (diess 

geschah erst am 19. Juni 1765), sondern nnr einige wenige Kunstgegen

stände wohl aber sämmtliche Prachtstoffe, nämlich über 2000 Ellen 
Taffet: Dünntuch mit Silber nnd Gold gewirkt, Tockh, Atlas, Silberstoffe, 

Schleier, Messgewänder, Antipendien, Gobelins, Teppiche etc. etc. I_n 
Befoigung des Erlasses der Kaiserin nahm daher der Burggraf für die 
t!ie Mlihe des Verpackens das alte "Kuchelgescbirr", die Majoliken unt! 
andere schadhafte Gegenstände, wozu auch das genannte wahrscl1einli~h 

schon damals sehr beschädigte Leichenzngbild gerechnet worden sem 
mag, in sein E igenthnm. Nach dem Tode des Burggrafen wurde eine 

öffentliche Licitation dieser Effecten veranstaltet, welche in der Nr. 38 

') Aclen der Repräsentation und Kammer der k. k. sia.ttbalteroi in Graz, Fasciko\ 

Nr. 1~8. 
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des "Mercur" vom 15. Mai 1756 öffentlich angekündet wurde. Es heisst 
daselbst, dass "am 17., 18. und 20. d. M. verschiedene Rtist 
Kl 

'd .. .. ungen, 
ei er, Wasche, Bucher, Porzellan, Majolika, Mobilien Kupfer z· 

M 
. , , mn, 

~ss'.ng und anderes Hausgeräth in der k. Burg alhier in der burg-
grafhchen ,vohnung per licitationem verkauft werden" Re' d' . . . . 1 ieser 
L1c1tat1011 mag also der .Leichenzug Carl's II." von dem Stifte Seckau 
erworben und dorthin gebracht worden sein, und es ist nach diese 
ziemlich zweifellos, dass das fragliche Gemälde einst in der Kuns: 
karnmel' der k. k. Burg in Graz sieb befand . 

III. 

, ?er wabrschei_nlicl~ in Pöllau geborne Historienmaler Ma th i a 8 

von Go rz, welcher die Kirche daselbst mit henlichen Fresken schmückte 
und am 13. August 1731 ebendort starb*), muss um 1714 in Grar. 
gelebt, ja hier sogar ein Hans besessen haben. Denn ein Hofkammeract 
vo1_n 1. Novembel' 1714 (Nr. 102) enthält die Erledigung eines Streites 
zwischen den P. P. Kapuzinern und dem genannten Maler, welche 
lautet, dass „dem supplirenden Maler Mathias v. Görz sein Tach vnd 
Plcnten Mauer nach wohlerwelter Herrn geheimben Räth heschehenen 
Ausssprucli zu verändern verstattet werde". Nach diesem muss also 
Görz ein an die Kapuziner (in der Paulusthorgasse) angrenzendes Haus 
besessen haben. Als Görz eine Reparatur seines Daches und der Blend
mauer ;ornehmen wollte, protestirten die Kapuziner; Görz recurrirte an 
den Kaiser, und darauf hin erfolgte obige Resolution. 

IV. 

Einzel11e Acten des Landesarchives aus dem Stifte Sekkau ent
Jialten Nummern, welche auf das M:;i,usoleum Carl's II. und die Arbeiten 
daselbst Bezug habe11. Zunächst erfahren wir daraus, dass Erzherzog 
Carl II. schon vor der Zeit, als er sich mit dem Plane trug, ein Mau
~oleum daselust zu errichten, die verstorbenen Mitglieder seiner Familie 
1m Dome zu Seckau bestatten liess . 

~iu ~et berichtet von dem Bildhauer Hans Raiger, welcher 
das Epitaphrnm för weiland Erzherzog Ferdinand (erstgebornen Solm 
Carl's, geb . in Judenburg am 15 . Juli 1572, gestorben am 31. desselben 
Monates) anfertigte und zwar in der Zeit vom 18. Juni 1575 bis zum 
9· Juni 1576, und dafür 188 f. 6 ß 12 ,~ erhielt. Eine Rechnung des 
Probstes von Seckau vom 15. ,Juli 157() weist aus, dass ausser der obigen 
Summe für den Bildhauer auch 43 f. für den Maler (nach dem Hof
kammeract vom März 15 75, Nr. 59, wahrscheinlich Meister D i tric h 

*) Sicl,e steirisches Künstler-Lcxico n. 
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aus Graz), offenbar fl\r die Vergoldung einzelner Tbeile des Grabsteines, 
bezahlt wurden. Aus letzterem Acte entnehmen wir auch, dass der Stein 
für das Epitaphium zu Trofeng am Fusse des Prebichl gebrochen, und 

über die Alm" nach Seckau transportirt wurde, 
" In einem Schreiben des Probstes vom 4. Juli 1580 macht der
selbe den Vorschlag: .Die Historien der Resurrection in Staii1 zu hauen 
und den Stair1 dazu vom Ilällel (Hallein?) bei Salzburg zn nehmen". 
Dieser Vorschlag bezieht sich vermuthlich auf den Grabstein flir die 
am 29. Jänner 1580 gestorbene Erzherzogin Elisabeth, der vierten 
Tochter Erzherzog Carls. Was aus diesen beiden Grabsteinen geworden, 
welche nach Erbauung von Gruft und Mausoleum (1587-1592) über
fl!issig wurden, ist nicht bekannt; vielleicht fanden sie, wie es so häufig 

geschah, als Pflastersteine der Kirche Verwendung. 
Eine Rechnung des Probstes von Seckau vom 31. Juli 1590 gibt 

uns bekannt, dass in der Zeit vom 15. October 1589 mit Unterbrechungen 
bis letzten Juli 1590 der Meister Andre Juda, Maler aus Graz, mit 
einem Gesellen und einem „Jungen" im Mausoleum beschäftigt war. 
Was er dort arbeitete, ist allerdings aus dem Schriftstück nicht zu ent
nehmen. Da nun jene Zeit, oder kurz vorher Teodoro Ghisi die 
Fresken und Oelbilder daselbst malte, die Geldsumme (79 f. 6 ß) auch 
nicht bedeutend ist, so dürfte die Thätigkeit Juda's wohl im Vergolden 

der Ornamente etc. bestanden haben. 




